
 
  

11. 05/0230 Fortschreibung des Mietspiegels 
 

FB 4 
Bericht bis 
31.10.05 

 
  Herr Seigfried ergänzte die Vorlage dahingehend, dass zwischenzeitlich 

die Zustimmung des Mietervereins vorliege.  
 
Auf Nachfrage von Herrn Küpper erläuterte anschließend Herr Walter-
scheid die Rechtsgrundlagen und das Zustandekommen des Mietspie-
gels.  

 
  Der Rat der Stadt Sankt Augustin fasste folgenden Beschluss: 

 
1. „Der Rat beschließt die Fortschreibung des Mietspiegels für Sankt 

Augustin. 
2. Der Mietspiegel wird gegen eine Schutzgebühr in Höhe von 

5,00 € von der Verwaltung abgegeben. 
3. Der Mietspiegel ist nach den jeweils geltenden Bestimmungen 

weiterhin fortzuschreiben.“ 
 

 
  einstimmig 

 
 
 
 


